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meindî Chiromco C. Vellenz, zu der fränkischen Contri-
bulion des Distrikts Livinen vom April 179?.

Desgleichen von der Unlcrnchtscommißw» :

5) Trennung der Gemeinde Notwyi von ihrer Mut-
terk-rchc Sursee C. Luzcrn.

6) Tremnnig der Filial Grolcy von der Pfarrey
Belfaux C. Fryburg.

Endlich von der Finanzcommißion:
7) über 4 Naiionalgutcrvcrkäuft im Canton Linth.
Auf den Antrag der Civilgesetzg. Commißion wird

die Vorstellung der Munizipalitàl Fahrwangen C-Argau,

wegen verweigerter Fertigung der Käufe und Täusche

von verschiedenen Landkäufern daselbst, nebst der ein-

schlagenden Erkenntniß des Bezirksgecicht.Lenzburg, an

den Volljiehungsrath gewiesen.

Von der Constiiut. Commißion wird ein Gesetzvor-

schlag zu Bestimmung der Verhältnisse der dermaligcn

provi orischcn Regierung zur bevorstehenden helvetischen

Tagsatzung und über die Einführung der neuen Verfas-

sung vorgetragen und dessen Berathung auf die nächste

Sitzung angestzl.

Die Pelitionencommißion berichtet über nachfolgende

Gegenstände:

1. Eine Vorstellung des B Georg Ludw. Dan.
Rouge von Lausanne, weicher als Unterzeichner einer

aufrühmchen Zuschrift gerichtlich verfolgt war, allein

durch das Amncsiicgesrtz steh von aller Verantwortlich-
keit entladen glaubt, wird dem Voll;. Rath zur Un-

tcrsi chung und Handhabung der einschlagenden Gesetze

zugewiesen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Prüfet d'Organisation cantonale pour Is Lanton de

kribuurg en Nelvetie. 8. L-

Dieß war der Comm-ßionalvorschlag der Cantons-

Tagsatzung. Den hernach angenommenen Entwurf,
haben wir bereits in N. 4?» angezeigt.

Verzeichniß derDeputirten zu den Can-
t 0 n alt ag satzun g en und der Mitglie-
der der allgemeinen helvetischen
Tag satzun g nach der neuen Ordnung
der Canton e. r8oi. L. S. Z°. (Bern, b.

Stämpsli.)

Wohnungen der Mitglieder der allge-

meinen h elvet ischen Tagsatzung. 8.
(Bern 1801). S. 12.

Zwey genaue und vollständige Verzeichnisse.

Memorial der M u n iz i p a l i tâ t und G c-
meind stammer von Baden, an die
allgemeine helvetische Tagsarzuiig
in Bern, für die Selbstständigkeit
des Cantons Baden. Eingelegt den
8ten Herbstmonat 1 8z. (Bern.)
S. 7.

» Helvctiens Glük und Ruhe — sagen die Vf. —
hängt nicht von dem kleinen Umstände ab < ob ein Can.
ton mehr oder weniger in Helvetica sey; aber von
einer weifen, zwekmäßigen Einlheilung der Camm e

hängt das Wohl des Ganzen wesentlich ad. " Dieß
ist sehr wahr und sehr gut gesagt: Ob nun aber

bey einer weisen, zwekmäßigen Ein-
t h e ilu ng, der Canton Baden für sich best Heu solle?
das ist eine andere Frage, die nicht Jedermann nur
unsern Petcntcn bejahend beantworten wird. — Diese
fürchten den verwickelten Rechisgang und die Abhän-
gigk.il von dem grösseren Brgau; und das Volk —
sagen sie — frage sich : wird unsere Religion bey eine?

so engen Anschlicssung an einen so mächtigen refor-
mitten Canton so ganz gesichert seyn?

ZuschriftderMunizipalilät, Gemein ds»

Kammer undVerwaltungs-Co m mis»
s a r i e n d e r S t a d t g e m e t n d e Zürich,
an die g e m e i n h e l ve t i sch e N a t i s n a!»
Tagsatzung in Bern. 8. Zürich, im
S c p t e m b e r i 8 c> i. S. 16.

Als » von der Mehrheit der Bürger ihrer Vater-
stadt aufgelodert"— kündigen sich die auf dem Tuet
genannten Zürcherschcn Behörden an.... Sie haben

»Vorstellungen sowohl gegen den allgemeinen Plan,
als gegen die von dem Provisorium ertheilte Anleitung
und die Zürchcrsche Camonsorgamsauon " zu machen.
Diese sind nun folgende:

1) »Auch von unserm Canton find
die Stadt Stein mit ihrem Bezirk und die Herr-
schafl H 0 h e n sax abgesondert worden. Freylich rst

uns von daher kein Wunsch, wieder mit Zürich »er-
bunten zu werden, zugekommen ; und gegen ihren W il-
len können wir die Wicderanschliessung nicht verlan-
gen ; aber uumer bleibt hiedurch das von unsern Vor»
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fahr-m redlich acquirirte Reckt beeinträchtiget, und be-

g'.'iindtt ist daher die Ansprache, so unsereStadt
auf die vollgültige Ausgleichung desselben macht."

2) Ueber die gemeinsame und besondere Organisa-

tien wird bemerkt: » baß die Polizcff nicht unbeschränkt

der Ccntralregicrung überlassen werden sollte; daß den

Klagen der Nechtsbedürftigen über den langsamen und

kostspieligen Gang der Prozesse keineswegs abgeholfen

wird wofern solche nicht in den Cantonen selbst best,

nitiv entschieden, sondern noch ausser dieselben gezogen

werden dürfen; daß die Ablieferung aller Kaufhaus,

gefälle in die Ccntralcasse, die Städte benachthciligt,

indem sie ihnen die Hilfsquellen zu Bestreitung der ih.

neu obliegenden Erleichterung des täglichen und gröst

seren Verkehrs, entzieht.

;) „ Die iingcmesscne Gewalt: Krieg zu erklären,

V'lttdmsse zu schließen und Verträge zu beseitigen, welche

dem Senat zugetheilt ist; die ausgedehnte Ministerial-
und Voüziehungsbefugniß des kleinen Raths, und die

demjelden, während der Vacanz des Senats, allein

überlassene Leitung der Geschäfte; und der bedenkliche

Einfluß, welchen die Ernennung der Cantonsstaithaltcr,

die ausschließliche Direktion der auswärtigen Angelegen-

heilen, und die Anstellung der diplomatischen Agenten

dem Landamman» im Amt verschaffen, setzen eine Re-

pubiik wie die mistige, den augenscheinlichsten Gefah.

ren bloß."

„ Der Entwurf der Zürichcrfcken Cantonalorgani-

sativn, anstatt auf die Wiedervereinigung der Gemü-

thec abzuzweken, scheint vielmehr dahin abgesehen,

das Mißtrauen aufzuregen. Auch kann wirklich dem

Forlgang der Geschäfte nichts hinderlicher seyn, als

die feindselige Stellung, in welche der Landrath ge-

gen die Verwaltungsbehörde gesezt ist, denn diese, ge-

denkt durch die spähende Aussicht der? Commissarien,

wird schwerlich sichere» Trittes in ihren Verrichtungen

fortwandelu, aus Besorgmß, über jedesmal durch ihre

Einsprache gehemmt zu werden, und sich dem Tadel

auszusetzen. "
„Wegen der Besetzung der Cantons-Diete und des

Nerwaltungsrathcs sowohl, als wegen der vvrgeschla-

genen Wahlart, stimmen wir nicht nur dem Votum

der Mlndcrzahst der Cantonstagsatzung bey, sondern

fügen zu ihrer Begründung nachfolgende Reflexionen

à, — Wenn der Verfassungsplan die Administration

des Kirchen- und Schulwesens, der Polizei), der In-
stiz und der Oekcuomie, den Cantonen wieder m die

Hände legt, so ist diese Besorgung in den
flachere» Gegenden derSchweitz, ohne
noch auf die größere Ausdehnung der Camonen Rük.
sichl zu nehmen, schon wegen der Verschiedenheit des
Bodens, dem höhergelricbenen KusstjZeiß der grösseren

Ausbildung und einer von daher sich ergebenden Man.
iiigfalngkeit der Erwerbsarlcn unstreitig viel ver.
wikeiler als da, wo diese Umstände alle nicht
einirecen Kein Gedeihen kömt heraus, wofern
das Uebergewicht und die Leitung aller Administrations,
fâcher nicht entschieden in die Hände von sachkundi-
gen Mastern fallen, und darin» bleiben, so la n ge stî
nämlich die Bürde trägem wollen. Aber,
wirb man sagen, bann stehen die Städter wieder voran.
Nun ia; gestzt auch, daß diestlben nicht auf ihrem
hergebrachten Recht, das ihnen die Waffengewalt cnt.
rissen hak, bestehen wollten, so eignet die Natur
der Dinge, wider die man sich umsonst
sträubt, ste einstweilen deßwegen zu fähigen Admi.
nistcatoren, weil sie von Jugend aus sich dazu gebil«
det haben, und einmal die, für dieses Bcrufsfach
unentbehrlichen, Kenntnisse niemandem im Traum bey.
fallen. Indeß werben die Städte ihr Bürgerrecht ge.
miß fortan öffnen : und wer immer zu Geschäften dieser
Arc sich tüchtig machen will, wird sicher gerne dazu grzo.
gen werden: auch kann es nicht schwer fallen, in
allen wichtigen Angelegenheiten des Cantons dem Land
einen, der allgemeinen Wohlfart angemessenen, Einfluß
anzuweistn. Ueber welche Unbill hat man sich alsdann
zu beschweren? Isis nicht besser, das gemeine Wesen
blühe unter der Leitung von denen, die die Sache
verstehen; als daß es zu Grunde gehe, damit alle re.
gieren können? Und wahrlich in diesen Wechselsatz löset
sich die Gleichheit der politischen Rechte zulezt auf,
wenn sie in ihrer scharfen Allgemeinheit will aus.
gestellt werden. Noch eine wesentliche, jedoch weit kür.
zere Bemerkung. Man arbeitet seit Jahr und Tagen —
in Folge des nemlichen Systems — daran die Städte
niederzudrücken; überstehet aber, daß sie der vornehmste
Mufcel sind, durch welchen der Kreislauf der politi.
schm Oekonomie befördert wird, und achtet weder auf
die Vortheile, die sie der allgemeinen Cultur, noch

auf den Beystand so sie der — nach Rath und Hilfe
seufzenden —Menschheit gewähren. Die Folgen davon
sind leicht vorauszusehen : Schon izt stocken wegen die.
scr Spannung die Erwerbsquellen; und über kurz oder
lange wird Armuth, Rohhell und Hilflosigkeit das all.
fettige Lvos seyn. "
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